
Garantie-Bestimmung: 
Die Bemängelung unserer Arbeit muss direkt bei der Uebergabe der Felgen noch während der
Anwesenheit eines Felgendienst-Mitarbeiters stattfinden. Eine spätere Bemängelung wird aus-
drücklich ausgeschlossen. Sollte der Kunde mit der Lackierung oder der Pulverbeschichtung der
Felgen nicht einverstanden sein und von einer Bezahlung absehen, so erhält Felgendienst das 
Recht die bemängelte Lackierung oder Pulverbeschichtung zu entfernen und die Felge dem Kunden 
im unlackierten Zustand zu übergeben. Im übrigen gelten dieim unlackierten Zustand zu übergeben. Im übrigen gelten die AGB der Felgendienst GmbH.

Felgendienst-Qualitäts-Garantie! 
Zufriedenheit oder Geld zurück!

Wir machen es Ihnen einfach. 
Entweder Sie sind mit unserer Arbeit zufrieden, 

oder Sie bezahlen nichts dafür!


